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§ 24 KJBG
 KJBG - Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz 1987

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.04.2022

1. (1)Jugendliche sind vor der Arbeitsaufnahme unter Verantwortung des Dienstgebers über die im Betrieb

bestehenden Gefahren und über die zur Abwendung dieser Gefahren getroffenen Maßnahmen sowie

Einrichtungen und deren Benützung zu unterweisen. Bei Personen unter 15 Jahren (§ 2 Abs. 1a) sind auch die

gesetzlichen Vertreter zu unterrichten.

2. (2)Jugendliche sind unter Verantwortung des Dienstgebers vor der erstmaligen Verwendung an Maschinen, zu

Arbeiten mit Gasen, Chemikalien oder mit sonstigen gesundheitsschädlichen Arbeitsstoffen oder zu Arbeiten an

gefährlichen Arbeitsstellen über das bei Verrichtung solcher Arbeiten notwendige Verhalten sowie über die

bestehenden Schutzvorkehrungen und deren Handhabung zu unterweisen.

3. (3)Die Unterweisungen nach Abs. 1 und 2, denen ein Mitglied des Betriebsrates (Jugendvertrauensrates)

beizuziehen ist, sind in nach den Verhältnissen des Betriebes entsprechend angemessenen Zeiträumen,

mindestens jedoch in jährlichen Abständen zu wiederholen.
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